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Zitat von Moebius

Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, für seinen Arbeitgeber erreichbar zu sein,
üblicherweise innerhalb eines Arbeitstages.

Ja, innerhalb der Arbeitszeit des Arbeitnehmers. Ist eine kurzfristige Erreichbarkeit außerhalb
der Arbeitszeiten nicht möglich, insbesondere mit Blick auf kurzfristige Dienstplanänderungen
per Telefon oder SMS, so geht diese Nichterreichbarkeit nicht zulasten des Arbeitnehmers. Das
hatte u.a. das LAG Schleswig-Holstein 2022 (Az. 1 Sa 39 öD/22) noch einmal klargestellt. Hierfür
habe der AG Rufbereitschaften - die natürlich anzurechnen sind - einzurichten.
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